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Richtiges Lüften reduziert Risiko der SARS-
CoV-2-Infektion

Empfehlungen der Innenraumlufthygiene-Kommission am 
Umweltbundesamt für Schulen und andere Innenräume



Das neuartige Coronavirus
Quelle: Getty Images / Radoslav Zilinsky

Aerosole sind ein möglicher Übertragungsweg des neuartigen Corona-Virus. Aerosole verteilen 
sich insbesondere in geschlossenen Innenräumen schnell im gesamten Raum. Regelmäßiges 
Lüften durch Stoß- und Querlüften oder über Lüftungstechnik in den Räumen kann das 
Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 deutlich reduzieren. Dies beschreibt eine aktuelle 
Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt. Für 
Schulen empfiehlt die IRK beispielsweise in jeder Unterrichtspause intensiv bei weit geöffneten 
Fenstern zu lüften, bei längeren Unterrichtseinheiten von mehr als 45 Minuten Dauer auch 
während des Unterrichts. Laut IRK können CO2-Ampeln als Anhaltspunkt für gute oder 
schlechte Lüftung dienen. Eine CO2-Konzentration im Innenraum kleiner 1000 ppm (0,1 Vol-
%) zeigt unter normalen Bedingungen einen hygienisch ausreichenden Luftwechsel an.
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Die IRK empfiehlt, in Innenräumen bei der jetzigen virologischen Kenntnislage für eine möglichst 
hohe Zufuhr von Frischluft zu sorgen. Dies ist notwendig ungeachtet anderer Schutzmaßnahmen wie 
dem Einhalten von Mindestabständen oder dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
Bei Fensterlüftung ist eine Querlüftung optimal, die über einen Durchzug über möglichst 
gegenüberliegende weit geöffnete Fenster Raumluft schnell gegen Frischluft austauscht. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, dass es durch die Lüftung nicht zu einer Verbreitung infektiöser Aerosole in 
andere Räume kommt. Als wirksam gilt auch eine Stoßlüftung bei weit geöffnetem Fenster (besser 
mehrere in einem Raum gleichzeitig) über einige Minuten Dauer. Bei Husten und Niesen einzelner 
Personen, egal ob zu Hause, im Büro oder in der Schule, sollte sofort eine Stoßlüftung durchgeführt 
werden. In stark belegten Räumen ist das bloße Ankippen der Fenster kaum wirksam, auch wenn 
dies dauerhaft erfolgt.
Beim Betreiben von Lüftungsanlagen (RLT-Anlagen) sollte der Anteil der Umluft während der 
SARS-CoV-2-Pandemie, sofern keine hochabscheidende (virenabscheidende) Filter im 
Lüftungssystem eingebaut sind, möglichst gegen Null gefahren werden. Sind in Schulen 
raumlufttechnische Anlagen vorhanden, was selten der Fall ist, sollten diese bei der derzeitigen 
Pandemie möglichst durchgehend laufen.
Bei Sport in Innenräumen muss ebenfalls für ausreichende Lüftung gesorgt werden. Schon bei 
geringer Belastung ist die Atemfrequenz gegenüber Ruhephasen deutlich erhöht. Die Menge an 
emittierten Partikeln steigt daher mit der körperlichen Aktivität weiter an. Deswegen sollten Räume, 
in denen Sport getrieben wird, deutlich häufiger gelüftet werden. Die IRK empfiehlt mindestens 
fünfmal pro Stunde.
Die IRK hält den Einsatz von mobilen Luftreinigern in Klassenräumen oder zu Hause für nicht 
geeignet, da sie das aktive Lüften nicht ersetzen, sondern allenfalls in Einzelfällen flankieren 
können. Chemische Zusätze wie Ozon zur Zuluft oder dem Raum wieder zugeführter Umluft lehnt 
die IRK aus gesundheitlichen Gründen ab. Das gilt auch für UV-C Lampen im nicht gewerblichen 
Einsatz.
Details zum Lüften in Schulen und anderen Innenräumen sowie zum Betrieb von Lüftungsanlagen 
finden Sie in der ausführlichen Stellungnahme der IRK.

Links

• FAQ Infektiöse Aerosole in Innenräumen
(https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-

menschen/innenraumluft/infektioese-aerosole-in-innenraeumen) 



• Kommission Innenraumlufthygiene (https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-

arbeitsgruppen/kommission-innenraumlufthygiene) 

• Leitfaden für die Innenraumhygiene in Schulgebäuden (2008)
(https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-fuer-innenraumhygiene-in-schulgebaeuden) 

Dokumente

• Stellungnahme Kommission Innenraumlufthygiene zu Lüften und SARS-CoV-2
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/irk_stellungnahme_lueften_sars-cov-

2_0.pdf) 

„Für Mensch und Umwelt″ ist der Leitspruch des und bringt auf den Punkt, wofür wir da sind. In 
diesem Video geben wir Einblick in unsere Arbeit. 

Umweltbundesamt

Kontakt

Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau
Hinweis aufgrund der Coronavirus-Pandemie: 
Bitte kontaktieren Sie uns bevorzugt per E-Mail: buergerservice@uba.de
Telefonisch erreichen Sie uns in dringenden Fällen Mo - Fr zu den Servicezeiten 9.00 – 15.00 Uhr 
unter: +49-340-2103-2416
Fax: +49-340-2103-2285

Quelladresse (zuletzt bearbeitet am 13.08.2020):
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/richtiges-lueften-reduziert-risiko-der-
sars-cov-2 


